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EWS-ZP-M01 - EWS - zusätzliche Pflichtpunkte

1. Name des Moduls EWS - zusätzliche Pflichtpunkte
Addtional compulsory points

2. Fachgebiet/Verantwortlich: Prof. Dr. Christof Kuhbandner (Psychologie)
Prof. Dr. Heidrun Stöger (Schulpädagogik)
Prof. Dr. Silke Schworm (Allgemeine Pädagogik)

3. Inhalte des Moduls: Die Themen der Inhalte des Moduls sind in § 32
Abs. 1 Nr. 1 Buchst, b) Buchst, aa), bb) und cc)
LPO I definiert:

Allgemeine Pädagogik:
Sozialisationstheorien und empirische
Sozialisationsforschung; Ideen-, Sozial- und
Institutionengeschichte der Pädagogik;
pädagogische Anthropologie;
Schulpädagogik: Theorie der Schule als
Institution und Organisation einschließlich
Personalentwicklung; Gesundheits- und
Sexualerziehung; individuelle Förderung
und Beratung;
Psychologie: Differentielle und
Persönlichkeitspsychologie im Kontext der
Schule; Sozialpsychologie der Schule und
Familie; Auffälligkeiten im Erleben und
Verhalten von Kindern und Jugendlichen.

4. Qualifikationsziele des Moduls /
Zu erwerbende Kompetenzen:

Nach Abschluss des Moduls sind die
Studierenden in der Lage

zu einem Themenfeld des EWS-Studiums
elaboriert Stellung zu nehmen,
in einem Themenfeld des EWS-Studiums
einen praxisbezogenen Bezug zu
zugrundeliegenden Theorien herzustellen,
diese durch diskursive Erarbeitung
wesentlicher Seminarinhalte kritisch zu
reflektieren.

5. Teilnahmevoraussetzungen:
a) Empfohlene Kenntnisse: Keine
b) Verpflichtende Nachweise: Keine
6. Verwendbarkeit des Moduls: Zusätzliche Pflichtpunkte in EWS für alle

Schularten gemäß § 22 Abs. 2 Nr. 1 Buchst, a),
Nr. 2 Buchst, a), Nr. 3 Buchst, a) bzw. Nr. 4
Buchst, a) LPO I sowie freier Bereich für alle
Schularten außer Gymnasium gemäß § 22 Abs.
2 Nr. 1 Buchst, h), Nr. 2 Buchst, f) bzw. Nr. 4
Buchst, i) LPO I.

7. Angebotsturnus des Moduls: Jedes Semester
8. Das Modul kann absolviert werden

in / Vorgesehene Dauer des Moduls:
1 Semester

9. Empfohlenes Fachsemester: Ab 1. Semester
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10.Arbeitsaufwand des Moduls
(Workload) / Anzahl
Leistungspunkte:

Arbeitsaufwand:
Gesamt in Stunden: 120 Std.
Davon:
1 . Präsenzzeit: 30 Std. (2 SWS)
2. Selbststudium (inkl.
Prüfungsvorbereitung/Prüfung): 90 Std.

Leistungspunkte: 4
11. Das Modul ist erfolgreich absolviert, wenn die unten näher beschriebenen
Leistungen erfüllt sind.

12. Modulbestandteile:

Nr. P /
WP
/
W

Lehrform Themenbereich /
Thema

SWS/
Std.

LP Studienleistungen

EWS-
ZP-
MO
1.1

WP Seminar Zu verschiedenen
Themenbereichen der
Allgemein Pädagogik

2 4 Gestaltung einer
Seminareinheit
oder
Bearbeitung von
Arbeitsaufträgen
oder
Gestaltung von
Medienprodukten
oder
Klausur
oder
Portfolio
(entsprechend der aktuellen
Seminarform)

EWS-
ZP-
MO
1.2

WP Seminar Zu verschiedenen
Themenbereichen der
Psychologie

2 4 Gestaltung einer
Seminareinheit
oder
Bearbeitung von
Arbeitsaufträgen
oder
Gestaltung von
Medienprodukten
oder
Klausur
oder
Portfolio
(entsprechend der aktuellen
Seminarform)

EWS-
ZP-
MO
1.3

WP Seminar Zu verschiedenen
Themenbereichen der
Schulpädagogik

2 4 Gestaltung einer
Seminareinheit
oder
Bearbeitung von
Arbeitsaufträgen
oder
Gestaltung von
Medienprodukten



10 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

  

      

  

 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oder
Klausur
oder
Portfolio
(entsprechend der aktuellen
Seminarform)

Bemerkung:
Die Angaben zu den Leistungspunkten dienen lediglich der rechnerischen Zuordnung der
Lehrveranstaltung zum Gesamtaufwand des Moduls. Die LP werden erst nach Abschluss des
Moduls vergeben.

13. Modulprüfung:

Nr.
Kompetenz /
Thema /
Bereich

Art der
Prüfung

Umfang /
Dauer

Zeitpunkt Anteil an Modulnote

- - - - - -

14. Bemerkungen:

1 . Die Art der jeweiligen Studienleistung wird zu Semesterbeginn durch den jeweiligen
Dozenten oder die jeweilige Dozentin bekannt gegeben.

2. Es ist nach Wahl des oder der Studierenden eine der Lehrveranstaltungen Nr. 12.1-3
(Seminare) zu absolvieren.

3. Das Modul bleibt unbenotet.


